
Ausbau der Straße „In der Helte“ in Eitorf-Hove 

Niederschrift zur Bürgerinformation vom 17.05.2011, 17 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses 

in Eitorf 

Teilnehmer seitens der Verwaltung:  Herr H. Derscheid 

      Frau Straßek-Knipp 

      Frau Schade 

      der Unterzeichner 

Teilnehmer seitens der Anlieger:  s. Anwesenheitsliste 

 

Einleitend erläutert Herr Derscheid die Gründe für die heutige Bürgerinformation. Die Straße „In der 

Helte“ ist in dem Abschnitt, der heute zur Diskussion steht, derzeit nur auf Wirtschaftswegestandard 

angelegt und verfügt zudem über keine geregelte Entwässerung. Da die Bebauung zu beiden Seiten 

schon weit fortgeschritten ist, bietet sich ein endgültiger Ausbau der Straße als Problemlösung an.  

Der Unterzeichner weist vorab darauf hin, daß noch keine Straßenplanung vorhanden ist. Über deren 

Erstellung entscheidet der zuständige Ausschuß des Eitorfer Gemeinderats, bei dessen 

Entscheidungsfindung das Ergebnis der heutigen Versammlung als Orientierungshilfe dient.   

Die im Eigentum der Gemeinde befindliche Fläche läßt die Anlegung einer rd. 5,5 bis 6 m breiten 

Straße zu. Grunderwerb ist daher nicht erforderlich. In einer Beamerpräsentation werden 

Regelquerschnitte bereits ausgebauter Straßen als Beispiele für eine mögliche Straßengestaltung 

gezeigt. Die Ausleuchtung könnte durch den Einbau von bis zu 5 Straßenlampen erfolgen. Aufgrund 

der örtlichen Situation ist die Entwässerung der Straße von besonderer Wichtigkeit. Sie bedingt den 

Bau eines neuen Regenwasserkanals, der an den vorhandenen Kanal in der Kisteneichstraße 

angeschlossen wird. Da nach Aussage der Gemeindewerke das auf den Anliegergrundstücken 

anfallende Oberflächenwasser dort auch versickert werden kann, ist ein Anschluß von Privaten an 

diesen Kanal nicht vorgesehen. Es erfolgt somit auch keine Veranlagung für einen Vollanschluß. 

Die auf Vergleichswerten beruhende Kostenschätzung geht von Gesamtkosten in Höhe von rd. 

265.000 EUR aus. Dieser Betrag ist zu 90 % auf die Anlieger umzulegen. 

 

Herr Derscheid bringt zum Ausdruck, daß es sich bei diesem Verteilungsschlüssel um eine bundesweit 

geltende gesetzliche Vorgabe handelt. Anhand eines Katasterplanes erläutert er, welche Grundstücke 

in welchem Ausmaß in die Verteilung einbezogen werden.  Nach dem jetzigen Stand der Dinge ist mit 

einem Kostenanteil von rd. 20  EUR/qm zu rechnen.  

 

In der anschließenden Diskussion wird deutlich, daß die Anlieger mit dem derzeitigen Ausbauzustand 

der Straße zufrieden sind und nur eine Verbesserung der Entwässerungsverhältnisse befürworten.  

                                       ... 
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Nach Aussage der Anlieger ist dabei nicht das auf der Straße anfallende Wasser das Problem, 

sondern das Wasser, das am Ende der Ausbaustrecke von der dort gelegenen landwirtschaftlichen 

Fläche auf die Straße fließt. Dort  und oberhalb der Wiese am Weg zum Hundeplatz müßte das 

Wasser abgefangen und abgeleitet werden.  Das Überschwemmungsereignis vor einigen Jahren wäre 

ausschließlich von dort ausgegangen. 

Seitens der Verwaltung wird darauf hingewiesen, daß auch eine solche Lösung einen 

Oberflächenwasserkanal zum Ableiten des Wassers erforderlich macht. Zu dem Hinweis, das Wasser 

mittels eines im Außenbereich neu anzulegenden Grabens in ein Gewässer abzuleiten, wird gesagt, 

daß eine solche Maßnahme neben der Zustimmung der betroffenen Grundstückseigentümer eine 

ingenieurtechnische Planung erfordert, um die notwendigen öffentlich-rechtlichen Befreiungen und 

Genehmigungen zu erhalten. Kostenträger wäre in allen Fällen die Gemeinde.  

Eine Abfrage unter den anwesenden betroffenen Anliegern ergibt keine Stimme für einen Ausbau der 

Straße. Bezüglich des Entwässerungsproblems wird seitens der Verwaltung zugesagt, ggfls. 

zusammen mit den Gemeindewerken, nach einer Lösung zu suchen. 

 

Eitorf, den 18.05.2011 
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